
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma 
 
Car Office Stahmer 
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Hobelring 6 
24226 Heikendorf  

- Gebrauchtwagen-Verkaufsbedingungen – 

Unverbindlich empfohlen Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e. V. (ZDK), Bonn 

Stand 02/2008 

I. Geltung 

1. Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser allgemeinen 

Verkaufsbedingungen. Diese sind Bestandteile aller Verträge, die wir mit unseren Kunden (im 
Nachfolgenden "Käufer" genannt) über die von uns angebotene Ware schließen.  

2. Unser Verkaufspersonal ist nicht berechtigt, mündliche Vereinbarungen mit den Kunden im 

Zusammenhang mit dem Vertrag zu treffen, die von dem Bestellformular oder diesen allgemeinen 

Verkaufsbedingungen abweichen.  

II. Angebot und Vertragsabschluss 

1. In Prospekten, Anzeigen und Internet-Anzeigen enthaltene Angebote und Preisangaben sind 

freibleibend und unverbindlich.  

2. Der Käufer ist an die Bestellung höchstens bis 10 Tage gebunden. Der Kaufvertrag ist 

abgeschlossen, wenn der Verkäufer die Annahme der Bestellung des näher bezeichneten 
Kaufgegenstandes innerhalb der jeweils genannten Frist schriftlich bestätigt oder die Lieferung 

ausführt.  

3. Die Übertragung von Rechten und Pflichten des Käufers aus dem Kaufvertrag, bedarf der vorigen 

schriftlichen Zustimmung des Verkäufers.  

III. Zahlung 

1. Der Kaufpreis und Preise für Nebenleistungen sind bei Übergabe des Kaufgegenstandes und 

Aushändigung oder Übersendung der Rechnung zur Zahlung fällig.  

2. Gegen Ansprüche des Verkäufers kann der Käufer nur dann aufrechnen, wenn die Gegenforderung 
des Käufers unbestritten ist oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt; ein Zurückbehaltungsrecht kann er 

nur geltend machen, soweit es auf Ansprüche aus dem Kaufvertrag beruht.  

IV. Lieferung und Lieferverzug 

1. Liefertermine und Lieferfristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, sind 
schriftlich anzugeben. Die Lieferfristen beginnen mit Vertragsabschluss.  

2. Der Käufer kann 2 Wochen nach Fälligkeit eines unverbindlichen Liefertermins oder einer 

unverbindlichen Lieferfrist den Verkäufer auffordern zu liefern. Mit dem Zugang der Aufforderung 

kommt der Verkäufer in Verzug. Für den Zugang der Willenserklärung gelten die allgemeinen Regeln 
des bürgerlichen Gesetzbuches.  



3. Sollte der Verkäufer einen unverbindlichen Liefertermin nicht einhalten, so hat der Käufer schriftlich 

eine angemessene Nachfrist zu setzen, die in keinem Fall 2 Wochen unterschreiten darf. Mit dem 

Zugang der Aufforderung kommt der Verkäufer in Verzug. Für den Zugang der Willenserklärung gelten 
die allgemeinen Regeln des bürgerlichen Gesetzbuches. Hat der Käufer Anspruch auf Ersatz eines 

Verzugsschadens, beschränkt sich dieser bei leichter Fahrlässigkeit des Verkäufers auf höchstens 5 % 
des vereinbarten Kaufpreises.  

4. Will der Käufer darüber hinaus vom Vertrag zurücktreten und/oder Schadenersatz statt der Leistung 
verlangen, muss er dem Verkäufer nach Ablauf der betreffenden Frist gemäß Ziffer 3, Satz 1, dieses 

Abschnitts eine angemessene Frist zur Lieferung setzen. Hat der Käufer Anspruch auf Schadenersatz 
statt der Leistung, beschränkt sich der Anspruch bei leichter Fahrlässigkeit auf höchstens 10 % des 

vereinbarten Kaufpreises. Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich 

rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer, er bei Abschluss des Vertrages in Ausführung 
seiner gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt, sind Schadenersatzansprüche 

bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Wird dem Verkäufer während er im Verzug ist, die 
Lieferung durch Zufall unmöglich, so haftet er mit den vorstehend vereinbarten 

Haftungsbegrenzungen. Der Verkäufer haftet nicht, wenn der Schaden auch bei rechtzeitiger 
Lieferung eingetreten wäre.  

5. Wird ein verbindlicher Liefertermin oder eine verbindliche Lieferfrist überschritten, kommt der 
Verkäufer bereits mit Überschreiten dieses Liefertermins oder der Lieferfrist in Verzug. Die Rechte des 

Käufers bestimmen sich dann nach IV Ziffer 3, Satz 3 und Ziffer 4 dieses Abschnitts. 

6. Höhere Gewalt oder beim Verkäufer oder dessen Lieferanten eintretende Betriebsstörungen, die 

den Verkäufer ohne eigenes Verschulden vorübergehend daran hindern, den Kaufgegenstand zum 
vereinbarten Termin oder innerhalb der vereinbarten Frist zu liefern, verändern die in Ziffern 1 bis 5 

dieses Abschnitts genannten Termine und Frist um die Dauer der durch diese Umstände bedingten 
Leistungsstörung. Führen entsprechende Störungen zu einem Leistungsaufschub von mehr als 4 

Monate, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten. Andere Rücktrittsrechte bleiben davon unberührt.  

V. Abnahme 

1. Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufgegenstand innerhalb von 8 Tagen ab Zugang der 
Bereitstellungsanzeige abzunehmen. Im Falle der Nichtabnahme kann der Verkäufer von seinen 

gesetzlichen Rechten Gebrauch machen. 

2. Verlangt der Verkäufer Schadensersatz, so beträgt dieser 10 % des Kaufpreises. Der 

Schadensersatz ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer einen höheren Schaden 
nachweist oder der Käufer nachweist, dass ein geringerer oder überhaupt kein Schaden entstanden 

ist.  

VI. Eigentumsvorbehalt 

1. Der Kaufgegenstand bleibt bis zum Ausgleich der dem Verkäufer aufgrund des Kaufvertrages 

zustehenden Forderungen Eigentum des Verkäufers. Ist der Käufer eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts, ein öffentliches Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei Abschluss des 

Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt, bleibt 

der Eigentumsvorbehalt auch bestehen für Forderungen des Verkäufers gegen den Käufer aus der 
laufenden Geschäftsbeziehung, bis zum Ausgleich von den im Zusammenhang mit dem Kauf 

zustehenden Forderungen. Auf Verlangen des Käufers ist der Verkäufer zu Verzicht auf den 
Eigentumsvorbehalt verpflichtet, wenn der Käufer sämtliche mit dem Kaufgegenstand im 

Zusammenhang stehende Forderungen unanfechtbar erfüllt hat und für die übrigen Forderungen aus 

den laufenden Geschäftsbeziehungen eine angemessene Sicherung besteht. Während der Dauer des 
Eigentumsvorbehalts steht das Recht zum Besitz der Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Fahrzeugbrief) 

dem Verkäufer zu.  

 



2. Bei Zahlungsverzug des Käufers kann der Verkäufer vom Kaufvertrag zurücktreten.  

3. Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, darf der Käufer über den Kaufgegenstand weder verfügen 
noch Dritten vertraglich eine Nutzung einräumen.  

4. Der Käufer ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die 
Kaufsache pfleglich zu behandeln. Müssen Wartungs- und Inspektionsarbeiten durchgeführt werden, 

hat der Käufer dies auf eigene Kosten rechtzeitig auszuführen.  

5. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Verkäufer 

berechtigt, die Vorbehaltsware herauszuverlangen, sofern der Verkäufer vom Vertrag zurückgetreten 
ist. 

VII. Sachmangel 

1. Ansprüche des Käufers wegen Sachmängeln verjähren in einem Jahr ab Ablieferung des 
Kaufgegenstandes an den Käufer. Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein 

öffentlich rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in 
Ausübung seiner gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt, erfolgt der Verkauf 

unter Ausschluss jeglicher Sachmängelansprüche. 

Weitergehende Ansprüche bleiben unberührt, soweit der Verkäufer aufgrund Gesetztes zwingend 

haftet, oder etwas anderes vereinbart wird, insbesondere im Falle der Übernahme einer Garantie.  

2. Ansprüche wegen Sachmängeln hat der Käufer beim Verkäufer geltend zu machen. Die Pflicht des 

Verkäufers, Nacherfüllungsansprüche des Käufers zu erfüllen, besteht ausschließlich am Ort der 
Niederlassung oder des Betriebes des Verkäufers. Dies gilt entsprechend, wenn das Fahrzeug auf 

Wunsch oder im Auftrag des Käufers vom Verkäufer an einem anderen Ort als Niederlassung oder des 
Betriebes des Verkäufers an den Käufer übergeben wurde. Wird das Fahrzeug wegen eines 

Sachmangels betriebsunfähig, kann sich der Käufer entweder an den Verkäufer oder an den dem Ort 

des betriebsunfähigen Gebrauchtfahrzeuges nächstgelegenden, vom Hersteller bzw. Importeur für die 
Betreuung von Fahrzeugen anerkannten, dienstbereiten Betrieb wenden. Im letzteren Fall hat der 

Käufer den Verkäufer hiervon zu unterrichten und dem Verkäufer die Möglichkeit einzuräumen, das 
betriebsunfähige Gebrauchtfahrzeug in seine Niederlassung bzw. in seinen Betrieb zu verbringen.  

3. Die Gewährleistung entfällt, wenn der Käufer ohne Zustimmung des Verkäufers den 
Vertragsgegenstand ändert oder durch dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch 

unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall hat der Käufer die durch die Änderung 
entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen.  

4. Für die zur Mängelbeseitigung eingebauten Teile kann der Käufer bis zum Ablauf der 
Verjährungsfrist des Kaufgegenstandes Sachmängelansprüche aufgrund des Kaufvertrages geltend 

machen. 

5. Abschnitt VII. Sachmangel gilt nicht für Ansprüche auf Schadenersatz; für diese Ansprüche gilt 

Abschnitt VIII. Haftung. 

 

 

 

 

 



VIII. Haftung 

1. Hat der Verkäufer aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen für einen Schaden aufzukommen, der 
leicht fahrlässig verursacht wurde, so haftet der Verkäufer beschränkt: 

Die Haftung besteht nur bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten, etwa solcher, die der 
Kaufvertrag dem Verkäufer nach seinem Inhalt und Zweck gerade auferlegen will oder deren Erfüllung 

die ordnungsgemäße Durchführung des Kaufvertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Käufer regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Diese Haftung ist auf den bei 

Vertragsabschluss vorhersehbaren typischen Schaden begrenzt. Soweit der Schaden durch eine vom 
Käufer für den betreffenden Schadensfall abgeschlossene Versicherung (ausgenommen 

Summenversicherung) gedeckt ist, haftet der Verkäufer nur für etwaige damit verbundenen Nachteile 

des Käufers, zum Beispiel höhere Versicherungsprämien oder Zinsnachteile bis zur Schadenregulierung 
durch die Versicherung.  

2. Unabhängig von einem Verschulden des Verkäufers, bleibt eine etwaige Haftung des Verkäufers bei 

arglistigen Verschweigen eines Mangels, aus der Übernahme einer Garantie oder eines 

Beschaffungsrisikos und nach dem Produkthaftungsgesetz unberührt.  

3. Die Haftung wegen Lieferverzuges ist in Abschnitt IV abschließend geregelt.  

4. Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und 

Betriebsangehörigen des Verkäufers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden.  

5. Die Haftungsbegrenzungen dieses Abschnittes geltend nicht bei Verletzung von Leben, Körper oder 

Gesundheit.  

IX. Gerichtsstand 

Ist der Käufer Unternehmer, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 

Sondervermögen im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB, so ist der Gerichtsstand für alle etwaigen 
Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung zwischen dem Verkäufer und dem Käufer der Sitz des 

Verkäufers. Zwingende gesetzliche Bestimmungen über ausschließliche Gerichtsstände bleiben von 
dieser Regelung unberührt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Widerrufsbelehrung  

Car Office Stahmer, Inh. Christian Stahmer, Hobelring 6, 24226 Heikendorf 

Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede natürliche 

Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer 
selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann: 

Widerrufsbelehrung 

Widerrrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform 

(z.B. Brief, Fax, E-Mail), oder wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird durch Rückgabe 
der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform jedoch nicht vor 

Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichaltriger Waren nicht vor 

Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflicht gemäß Art. 
246 § 2 in Verbindung mit § 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gem. § 312 e Abs. 1 S. 1 GBG in 

Verbindung mit Art. 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist schriftlich zu richten an  

Car Office Stahmer, Inh. Christian Stahmer, Hobelring 6, 24226 Heikendorf 

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren 

und gegebenfalls gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene 
Leistungen sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in 

verschlechtertem Zustand zurück gewähren bzw. herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz 
leisten. Für die Verschlechterung der Sache müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die 

Verschlechterung auf einen Umgang der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der 

Eigenschaften und der Funktionsweisen hinaus geht. Unter "Prüfung der Eigenschaften und der 
Funktionsweise" versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwas im 

Ladengeschäft möglich und üblich ist. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurück zu 
senden. Sie haben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der 

bestellten entspricht und der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40,00 € nicht 

übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht 
die Gegenleistung oder eine vertragliche vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die 

Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. 
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt sein. Die Frist 

beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren 
Empfang. 

Finanzierte Geschäfte 

Haben Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanziert und widerrufen Sie den finanzierten Vertrag, 

sind Sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, wenn beide Verträge eine wirtschaftliche 
Einheit bilden. Dies ist insbesondere anzunehmen, wenn wir gleichzeitig Ihr Darlehensgeber sind oder 

wenn sich Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf die Finanzierung unserer Mitwirkung bedient. 

Wenn uns das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder deren Rückgabe bereits zugeflossen 

ist, tritt Ihr Darlehensgeber im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der Rechtsfolge des Widerrufs oder der 
Rückgabe in unsere Rechten und Pflichten aus dem finanzierten Vertrag ein. Letzteres gilt nicht, wenn 

der vorliegende Vertrag den Erwerb von Finanzierungsinstrumenten (z.B. Wertpapieren, Devisen, oder 
Derivate) zum Gegenstand hat. Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weitgehend wie möglich 

vermeiden, widerrufen Sie beide Vertragserklärungen gesondert. 


